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Übersicht 
 

Bodenwert: 93.500 €
Sachwert: 160.000 €
Ertragswert: 165.000 €

Verkehrswert/Wohnfläche: 1.019 €/m²
Verkehrswert/Geschossfläche: 927 €/m²
Verkehrswert/Jahresnettokaltmiete (Soll) 11,8
Verkehrswert/Grundstücksfläche: 219 €/m²

Verkehrswert: 160.000 € 
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1 Vorbemerkungen 
 
 
Auftraggeber: Auftraggeber 

Auftragseingangsdatum:  26.05.2008 

Gutachterliche Leistung: Verkehrswert (§ 194 BauGB) 

Anlass der  
Gutachtenerstellung: 
 

Erwerb 
 

Verwendungszweck: 
(Empfängerkreis) 
 

Bildung einer Kaufpreisgrundlage 
 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

09.06.2008 

Eigentümer: lt. vorliegendem Grundbuchauszug: 
 

·  Eigentümerin 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 09.06.208 
 

Teilnehmer am  
Ortstermin: 

Vertreter der Eigentümerin und die unterzeichnende Sachverständige selbst. 
 

Was besichtigt werden 
konnte: 
 

Das Gebäude war zum Besichtigungszeitpunkt nicht bewohnt, aber teilweise 
noch möbliert. Die Besichtigung bezieht sich daher auf die sichtbaren Gebäude-
teile. Verdeckte Schäden können nicht ausgeschlossen werden, sind aber nach 
Auskunft der Teilnehmer am Ortstermin nicht vorhanden. 
 

Gutachtenerstellung unter  
Mitwirkung von: 
 

Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und vollständigen Verantwortung 
erstellt. 
 

Besonderheiten: Ein Energieausweis nach Energieeinsparverordnung (EnEV) lag nicht vor. 
 
Mit der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2007 vom 24. Juli 2007 wird die EG-
Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in nationales Recht 
umgesetzt. Die Bundesregierung verfolgt mit der EnEV 2007 u.a. folgende Ziele: 
 

- Senkung des Heizenergiebedarfs um durchschnittlich 30 Prozent,  
- Unterstützung für den Einsatz von Erneuerbaren Energien,  
- Energieausweis für Neubauten (als Ersatz für den bisherigen Energie- 

bzw. Wärmebedarfsausweis), Energieausweis für Bestandsgebäude bei 
Verkauf und Neuvermietung inkl. möglicher Modernisierungsempfeh-
lungen. 

 
Die für Neuvermietung und Verkauf von Wohnungen und Gebäuden geltende 
Verpflichtung zur Vorlage eines Energieausweises wird für Bestandsgebäude 
schrittweise eingeführt und muss ab folgenden Stichtagen dem potenziellen Käu-
fer oder Mieter vorgelegt werden: 
 

- Wohnbestand mit Baufertigstellung bis 31.12.1965 - ab 1. Juli 2008  
- Wohnbestand mit Baufertigstellung ab 01.01.1966 - ab 1. Januar 2009  
- Nichtwohngebäude ab 1. Juli 2009 
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Eigentümer von Gebäuden sind zudem u.a. verpflichtet alte Heizungsanlagen bis 
zum 31. Dezember 2008 auszutauschen und oberste Geschossdecken sowie 
Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen gem. den Anforderungen der 
EnEV zu dämmen. 
 
Kern der Neuregelungen der Energieeinsparverordnung ist die Differenzierung 
bei Bedarf- und Verbrauchsausweisen nach der Anzahl der Wohneinheiten. Für 
eine Übergangszeit bis zum 31.09.2008 gilt zunächst die volle Wahlfreiheit für 
alle Wohngebäude. Ab dem 01.10.2008 ist ein so genannter Bedarfsausweis nur 
für Wohngebäude bis zu vier Wohneinheiten Pflicht, die nicht das Anforde-
rungsniveau der Wärmeschutzverordnung von 1977 erfüllen und deren Bauan-
trag vor dem 01.11.1977 gestellt wurde. Für alle übrigen Wohngebäude bleibt es 
dagegen bei der Wahlfreiheit zwischen Bedarfs- und Verbrauchsausweisen. 
 

Leistungsabgrenzung: Baumängel und -schäden: Diese werden nur soweit erfasst, wie sie für die Er-
mittlung des Verkehrswertes nötig sind. Die Mängelfeststellung beschränkte sich 
daher auf eine visuelle, nicht destruktive Untersuchung. Besondere Untersu-
chungen hinsichtlich nicht unmittelbar sichtbarer Mängel sowie nicht unmittel-
bar zugänglicher Bauteile sind nicht erfolgt. Die eventuell nachstehende Liste 
der festgestellten, baulichen Mängel schließt daher das Vorhandensein weiterer 
Mängel nicht aus. Insofern stellt dieses Gutachten kein abschließendes Gutach-
ten über bauliche Mängel und Schäden dar. Funktionsprüfungen der haustechni-
schen Anlagen wurden nicht durchgeführt. 
 
Baubeschreibung: Es werden nur offensichtliche und vorherrschende Merkmale 
aufgezählt, soweit sie ohne Zerstörung erkennbar sind; Angaben über nicht 
sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hin-
weisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile, Anlagen, 
Ausstattungen und Installationen wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
 
Schädlinge und Schadstoffe: Untersuchungen auf pflanzliche und tierische 
Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien (z.B. Holz-
schutzmittel) sowie Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes wurden 
nicht durchgeführt. 
 
Baugrund: Eine lageübliche Baugrundsituation ist insoweit berücksichtigt, wie 
sie in die Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende 
Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
 
Bauordnungsrecht: Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der tatsäch-
lich bestehenden Gebäude durchgeführt. Die Übereinstimmung der baulichen 
Anlagen und Nutzungen mit dem Bauordnungsrecht und Baugenehmigungen 
wird vorausgesetzt. 
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2 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung 

2.1 Lage 
 
Ort und Einwohnerzahl: 
 

Berlin, ca. 3,4 Mio. Einwohner; Stadtbezirk, Ortsteil 
 
Stadtrand 

Entfernung zu Geschäften des täglichen Bedarfs: weit fußläufig 

innerörtliche Lage: 
 

Entfernung zu öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus): weit fußläufig 
 
Das Objekt liegt nahe der Grenze zum nächsten Bezirk und in der Nähe befin-
den sich zwei Parkanlagen. 
 

Lagequalität  
(gemäß Mietenspiegel): 
 

Wohnlage: einfach Geschäftslage: nicht geeignet 

Lagequalität: 
(sachverständige Einschätzung) 
 

Wohnlage: mittel Geschäftslage: nicht geeignet 

Art der Bebauung und 
Nutzung in der Straße: 
 

ausschließlich wohnbauliche Nutzung; offene, i.d.R. 1-2-geschossige Bauwei-
se 
 

Immissionen: überdurchschnittlich durch Fluglärm 
 

2.2 Erschließung 
 
Straßenart: 
 

Privatstraße 
 

Straßenausbau: 
 

tlw. ausgebaut; Fahrbahn aus Betonverbundsteinen; Gehwege nicht vorhanden 
 

Versorgungsanschlüsse 
und Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Gas und Wasser aus öffentlicher Versorgung; Kanalan-
schluss 
 

Grenzverhältnisse, nach-
barliche  Gemeinsamkei-
ten: 
 

keine Grenzbebauung des Gebäudes, Carport 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit ersichtlich): 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; keine Grundwasserschäden 
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2.3 Grund und Boden 
 
Grundbuch: Grundbuch von  Blatt lfd. Nr. 
 Berlin   6666 1+2/1 
     
Kataster: Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
 Berlin  66 666/6 731 
 Berlin  66 666 376 
   Summe: 1.107 m² 
 
1/8-Miteigentumsanteil an der Verkehrsfläche  
 
Grundstückszuschnitt: rechteckig    

 

2.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 

2.4.1 Privatrechtliche Situation 
 
Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen: 
 

Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs: 
 
 
Die Abbildung der Eintragungen in Abt. II des Grundbuches wurden hier aus 

Gründen des Datenschutzes gelöscht. 
 

 
Diese Eintragungen werden als nicht wertrelevant betrachtet, da sie die 
Nutzung des Bewertungsobjekts nicht beeinträchtigen. 
 
Quelle: Grundbuchauszug vom 20.09.2007 
 
(Hinweis: Schuldverhältnisse in Abteilung III des Grundbuchs werden bei der Ermittlung eines 
Verkehrswertes nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. bestehende Schul-
den bei Beleihung, Verkauf o. Ä. sachgerecht berücksichtigt werden.) 
 
Es besteht kein Mietvertrag. Das Objekt steht leer.  Vermietungssituation: 

Quelle: Auftraggeber 
 

Nicht eingetragene Rechte 
und Lasten: 
 

Sonstige nicht grundbuchlich eingetragene Lasten (z. B. begünstigende) Rech-
te sowie besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nicht vorhanden. 
 

 Quelle: Auftraggeber  
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenordnungsver-
fahren einbezogen. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Loos, Bezirksamt, 02.06.2008 

 



   
 

 
Mustergutachten 2008-185  Seite 0 von 30   

 

2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.4.2.1 Bauplanungsrecht 
 
Darstellungen im  
Flächennutzungsplan: 
 

Wohnbaufläche W4 (GFZ bis 0,4) 

Bauplanungsrechtliche 
Situation: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes trifft der Baunutzungsplan von 1960 
in Verbindung mit der Berliner Bauordnung von 1958 als einfacher Bebau-
ungsplan folgende Festsetzungen: 
 
Fläche = Allgemeines Wohngebiet der Baustufe II/2, offene Bauweise 
GRZ = 0,2 (Grundflächenzahl) 
GFZ = 0,4 (Geschossflächenzahl) 

 

 
Weitere Satzungen und 
Baugebote: 
 

Es liegen keine Sanierungssatzungen im Sinne der §§ 136ff., keine städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 165ff., keine Erhaltungssat-
zungen im Sinne der §§ 172-174 und keine städtebaulichen Gebote im Sinne 
der §§ 175-179 BauGB vor. 
 

Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 

baureifes Land 

 Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Loos, Bezirksamt, 02.06.2008 

 

2.4.2.2 Erschließungsbeitragssituation 
 
Beitrags- und Abgaben-
situation: 
 

Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei. 
 
Ein Wasser- und Abwasseranschluss ist vorhanden. Es sind keine Kosten of-
fen. Ein weiterer Ausbau ist nicht geplant. 
 
Quelle: Schriftliche Auskunft, Frau Grobler, Bezirksamt; telefonische Auskunft, Frau Schwabe, 
Berliner Wasserbetriebe, 30.05.2008 
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2.4.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Festsetzungen 
 
Baulasten: 
 

Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden Eintragungen. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Fischer, Bezirksamt, 03.06.2008 
 

Denkmalschutz: 
 

Das Grundstück ist nicht in der Denkmalliste Berlin verzeichnet. Es besteht 
jedoch Umgebungsschutz, da sich in der Nähe die Gartendenkmäler Nr. 
66666666 und Nr. 66666666 befinden. 
 
Dieser Umstand beeinflusst den Wert des Objektes nicht wesentlich. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de 
 

Naturschutz: 
 

Es sind keine über die generell geltende Baumschutzverordnung hinausgehen-
den naturschutzrechtlichen Festsetzungen getroffen worden. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de 
 

Wasserschutz: Das Bewertungsobjekt liegt in keiner Trinkwasserschutzzone. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de 

 

2.4.2.4 Bodenbelastung 
 
Bodenbelastung: Auskünfte aus dem Altlastenkataster der zuständigen Bodenschutzbehörde 

wurden aus Zeitgründen nicht eingeholt. Es wird davon ausgegangen, dass das 
Grundstück nicht im Altlastenkataster der zuständigen Unteren Bodenschutz-
behörde verzeichnet ist. 
 
Es ergaben sich während der Ortsbesichtigung keine Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen (Kontaminationen). 
 
Es wird demzufolge von ungestörten Bodenverhältnissen ausgegangen. 
 
Quelle: Auftraggeber 
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2.5 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 
 
Gebäudetyp: Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen, voll unterkellert, nicht ausbaubares 

Dachgeschoss 
 

Baujahr:  1956 (laut Bauakte, nach sachverständiger Ansicht plausibel) 

Bauweise: massiv mit Holzbalkendecken 

Dach: Dachform: Walmdach 

Deckung: Ziegel 

Konstruktion: Holz 

Isolierung: nein 
 

 
Fassade: geputzt und gestrichen mit Schäden 

Fenster: überwiegend Verbundfenster  

teilweise Holzfenster mit Isolier- oder Einfachverglasung 

teilweise Kunststoff-/Metallfenster mit Isolierverglasung 

teilweise Rundfenster, Dreifachverglasung, Rollläden und Gitter 
 

 
Keller :  leicht feucht (im üblichen Maße); Waschküche; lichte Höhe ca. 1,85 m 

 
Sanitärbereich: Objektart Bauweise Qualität 

Fliesen halbhoch oder deckenhoch einfach 

Badewanne eingebaut einfach 

WC stehend einfach 
 
Es befindet sich auf jeder Ebene ein Bad. 
  
 

Fußböden: Zimmer Fußbodenarten 

Wohnräume Parkett, Dielen, Auslegware, Kunststoffboden 

Nassräume Fliesen 

 
 

Küche: Es ist eine Einbauküche einfacher Qualität vorhanden.  
 

Heizung: Gas-Zentralheizung mit Flachheizkörpern und Thermostatventilen (80er/90er-
Jahre) 
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Besonderheiten: Grundstück hat verschiedene Ebenen, Wasserpumpe, Doppelcarport, Eingangs-

treppe mit Überdachung, Kelleraußentreppe, Wintergarten, Balkon, zwei Terras-
sen im Erdgeschoss, eine Terrasse auf dem Wintergarten, Markise, Durchreiche 
zur Küche, Einbauschränke, Heizkörperverkleidungen 
 
Die Abdichtung der Terrasse auf dem Wintergarten ist undicht. So zeigt sich ein 
Wasserschaden an der Decke und auf dem Fußboden des Wohnzimmers im Erd-
geschoss und an der Decke des Kellergeschosses. Dies muss weiter untersucht 
werden, um Folgeschäden auszuschließen. 
 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in vernachlässigtem Zustand. 
 
Das Gebäude wurde 1956 auf den ausgebrannten Grundmauern von 1925 wieder 
aufgebaut. Die Baujahresklasse des Objektes (50er/60er) ist i. d. R. wenig nachge-
fragt. Das Bewertungsobjekt zeigt einen gewissen Charme, da es ansprechend 
gestaltet (Rundfenster) und großzügig aufgeteilt ist. 
 
Es sind einige Arbeiten unmittelbar auszuführen, um einen guten baulichen Zu-
stand und eine nachhaltige Nutzung des Bewertungsobjekts sichern zu können. 
Mit dieser Sanierung ergibt sich auch eine deutliche Mietsteigerungsmöglichkeit, 
die die Ertragsfähigkeit des Objektes deutlich erhöht. 
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist nach § 194 BauGB ein marktgerechter Preis, der Verkehrswert.  
 
Dieser wird „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermitt-
lung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.”  
 
Um einen möglichst marktgerechten Wert zu ermitteln, also einen, der einem realistischen Verkaufspreis 
nahe kommt, müssen die für das zu bewertende Objekt geeigneten Wertermittlungsverfahren ausgewählt 
werden. Können mehrere Verfahren angewendet werden, so erhöht dies die Sicherheit des Ergebnisses. 
 
Welche Verfahren auszuwählen sind, beruht vor allem auf zwei Fragen: 
 
1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nachzuvollziehen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung? 
 

Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert wird für gewöhnlich anhand eines Bodenrichtwertes1, gelegentlich auch anhand einzelner 
Vergleichskaufpreise ermittelt. Durch Anpassungen des verwendeten Bodenrichtwerts oder der Ver-
gleichskaufpreise gleicht man diese an das zu bewertende Grundstück und dessen Eigenschaften an. 
 
Für die Lage des Bewertungsobjekts liegt ein geeigneter Bodenrichtwert vor. Das Niveau des Bo-
denrichtwertes wurde anhand der Lagequalität mit anderen Richtwerten verglichen und für plausi-
bel befunden. Die Bodenwertermittlung wird daher auf dieser Grundlage durchgeführt. 

Sachwertverfahren 
Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
nicht zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das Bewertungsobjekt dient überwiegend der Selbstnutzung, daher wird das Sachwertverfahren 
vorrangig angewendet. 

Ertragswertverfahren 
Mit dem Ertragswertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
zur Erzielung von Renditen und weniger zur Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das zu bewertende Objekt ist ertragsorientiert zu sehen, daher wird das Ertragswertverfahren vor-
rangig angewendet. 

Vergleichswertverfahren 
Existiert eine ausreichende Anzahl tatsächlicher Verkaufspreise oder ein Vergleichsfaktor2 für vergleich-
bare Objekte, so kann für jede Objektart ein Vergleichswertverfahren durchgeführt werden. 
 
Für das zu bewertende Objekt liegen keine geeigneten Kaufpreise vor, daher kann das Vergleichs-
wertverfahren nicht durchgeführt werden. 

                                                      
1 Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für ähnlich genutzte Grundstücke in einer abgegrenzten Zone. 
2 Zumeist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für eine bestimmte Objektart. 
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3.2 Bodenwertermittlung 
 

=

x +

=

=

93.364,40 €

Der Bodenwert beträgt rund: 93.500,00 €

Angepasster Bodenwert:

Angepasster Bodenrichtwert x Grundstücksfläche: 93.129,40 €

Summe der Zu- und Abschläge -9 %

(An Bewertungsstichtag und Grundstückseigenschaften) angepasster Bodenrichtwert: 127,40 €/m²

Lagequalität
Das Bewertungsobjekt hat innerhalb der Bodenrichtwertzone eine bessere 
Lage als der Durchschnitt der Grundstücke. Für diesen Lagevorteil wird ein 
frei geschätzter Zuschlag vorgenommen.

10 %

GFZ
Umrechnung anhand von Umrechnungskoeffizienten.
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, 
Loseblattsammlung, Wertermittlungsforum, Sinzig 2003

-19 %

Das Richtwertgrundstück unterscheidet sich vom Bewertungsgrundstück hinsichtlich verschiedener Eigenschaften. Im
Folgenden werden diese Eigenschaften des Richtwertgrundstücks mittels Umrechnungskoeffizienten bzw. wo solche
nicht vorhanden sind mittels Schätzungen angepasst, so dass das Richtwertgrundstück und das Bewertungsgrundstück
vergleichbar sind.

Eigenschaft Begründung Zu-/Abschlag

140 €/m²

Veränderung 0,00 %

Veränderung bis zum Wertermittlungsstichtag: 0,00 %

Bodenrichtwert am Wertermittlungsstichtag (gerundet): 09.06.2008

140 €/m²Bodenrichtwert 01.01.2007

Bodenrichtwert 01.01.2008 140 €/m²

GFZ 0,4 0,2
Beitrags-/Abgabenzustand frei frei
Flächenart Wohnbaufläche Wohnbaufläche
baureifes Land ja ja
Fläche keine Angabe 731 m²

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück

235,00 €
Zuschlag für Teilfläche

47,00 m² 5,00 €/m² Straßenland
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3.2.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Bodenwertermittlung 
 
Grundstücksfläche 
 
Qualität Fläche Quelle 

baureifes Land 731 m² Grundbuch 

Verkehrsfläche 1/8-Anteil 47 m² Grundbuch 
 
 

 

Beitrags- und Abgabenzustand 
 
Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei (siehe Abschnitt 2.4.2.2). 
 
 

Geschossflächenzahl (GFZ) 
 

Es wird die tatsächlich vorhandene GFZ des Grundstücks angesetzt. 
 

lfd.
Nr.

Geschoss /
Grundrissebene

Erläuterung Formel (+/-) Länge
(m)

Breite
(m)

Anrechenbare
Vollgeschosse

Faktor Geschossfläche
(m²)

1 EG und OG gesamte Fläche l*b + 7,50 10,75 2 1 161,25
2 EG Wintergarten l*b + 2,35 4,80 1 1 11,28

172,53

Geschossfläche (GF)

Summe:

Die Maße wurden den Bauzeichungen entnommen.

 
 

Geschossfläche 172,53 m²
Grundstücksfläche 731,00 m²

0,2GFZ == = rd.
 

 
 

Bodenrichtwert 
 

Es wurde der vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte festgestellte Bodenrichtwert ver-
wendet. Der Bodenrichtwert ist seit Jahren unverändert, daher ist keine zeitliche Anpassung notwendig. 
 
 

GFZ-Anpassung 
 

Um die Unterschiede in der Bebaubarkeit zu berücksichtigen, wurde eine Anpassung anhand der in der Be-
rechnung angegebenen Umrechnungskoeffizienten durchgeführt. 
 

GFZ Bewertungsgrundstück: 0,2

GFZ Richtwertgrundstück: 0,4
= rd. 81 %

 
 
 
Teilfläche 
 
Die nicht als Bauland zu wertende Teilfläche (Verkehrsfläche) wird gesondert berücksichtigt. Für Straßen-
land wird üblicherweise der in der Berechnung angegebene Betrag gezahlt. 
 
Quelle: Marktbericht des Gutachterausschusses 
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3.3 Sachwertermittlung 
 

x

=

Anz. Wert
1 7.500 €
1 1.500 €
1 500 €
1 1.500 €

+

=

+

=

-

=

Anz. Wert
1 500 €
1 1.000 €

+

=

+

=

+

=

x

=

-

=

809,99 m³ BRIRauminhalt
Normalherstellungskosten im Basisjahr (2000) 205,00 €/m³ BRI
Baupreisindex zum Stichtag 114,1

233,91 €/m³ BRINormalherstellungskosten zum Stichtag 233,91 €/m³ BRI

189.464,76 €Herstellungswert (Rauminhalt x Normalherstellungskosten)

Teilausbau, besondere Bauteile, besondere Einrichtungen (ohne Baunebenkosten)

Art Ausbau, Bauteil, Einrichtung Gesamtwert
Besonderes Bauteil Balkon 7.500 €
Besonderes Bauteil Eingangstreppe 1.500 €
Besonderes Bauteil Haustürüberdachung 500 €

11.000,00 €11.000 €Summe
Besonderes Bauteil Kelleraußentreppe 1.500 €

200.464,76 €Herstellungswert (ohne Baunebenkosten)

30.069,71 €Baunebenkosten (in Prozent vom Herstellungswert) 15 %

230.534,47 €Herstellungswert (mit Baunebenkosten)

Alterswertminderung (nach Ross) Gesamtnutzungsdauer 80
Restnutzungsdauer 39

89.447,37 €38,8 %

141.087,10 €Zeitwert

Teilausbau, besondere Bauteile, besondere Einrichtungen (inkl.  Baunebenkosten)

Art Ausbau, Bauteil, Einrichtung Gesamtwert
Besonderes Bauteil Markise 500 €

1.500,00 €1.500 €Summe
Nebengebäude Doppelcarport 1.000 €

142.587,10 €Gebäudewert insgesamt

8.555,23 €Wert der Außenanlagen (Prozent vom Gebäudewert) 6 %

151.142,33 €Wert der Gebäude und Außenanlagen

93.500,00 €Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung)

244.642,33 €Vorläufiger Sachwert

0,92Marktanpassungsfaktor

225.070,94 €Marktangepasster vorläufiger Sachwert

67.000,00 €sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände

158.070,94 €Sachwert

160.000,00 €Der Sachwert beträgt rund:
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3.3.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Sachwertberechnung 
 
Flächen 
 

lfd.
Nr.

Geschoss /
Grundrissebene

Erläuterung Formel (+/-) Länge
(m)

Breite
(m)

Höhe
(m)

Anrechenbare
Vollgeschosse

Faktor Brutto-
Rauminhalt

(m³)
1 KG - OG gesamte Fläche l*b*h + 7,50 10,75 8,70 1 1 701,44
2 EG Wintergarten l*b*h + 2,35 4,80 3,50 1 1 39,48
3 DG gesonderte Berechnung + 1 69,07

809,99

Berechnung des Brutto-Rauminhalts (BRI)

Summe:

Die Maße wurden den Bauzeichungen entnommen.

 
 

 
 
Quelle: Eigene Berechnung 
(Hinweis: Die Berechnungen weichen aus wertermittlungstechnischen Gründen teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 
277, II BV, DIN 283, WoFlV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen beste-
hen insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen; beim BRI z.B. 
- nur Anrechnung von üblichen/wirtschaftlich vollwertigen Geschosshöhen, 
- nur Anrechnung der Gebäudeteile a und tlw. b bzw. 
- Nichtanrechnung der Gebäudeteile c (z.B. Balkone). 
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Normalherstellungskosten 
 

Gebäudetyp: 1.12

Gebäudegröße 1,02
Gebäudealter 0,84

x

=

203,48 €/m³ BRIAuf das Bewertungsobjekt angepasste Normalherstellungskosten 2000:

(4)

352,00
236,61 €/m³ BRI

0,86

275,00

46,00
0,00 €/m³ BRI

=

#########

(4) = (2) x (3)
[€/m³ BRI]

stark gehoben

150,65 €/m³ BRI

Summe:

2. Regional- und objektspezifische Modifizierung des NHK-Grundwerts

59,78 €/m³ BRI

0,86

einfach
30,00231,00
6,00200,75

10,00
0,00

Durchschnittsbruttorauminhalt:

Ausstattungs-
standard

NHK-Tabellenwert
[€/m³ BRI]

relativer Gebäudeanteil 
[%]

Bruttorauminhalt des Gebäudes:
1. Normalherstellungskosten-Grundwertermittlung

809,99 m³ BRI

Angepasste Normalherstellungskosten gerundet: 205,00 €/m³ BRI

mittel

(1) (2) (3)

gehoben

26,18 €/m³ BRI

Ermittlung der Normalherstellungskosten 2000

 
 
 
(Hinweis: Der Ausstattungsstandard gibt denjenigen Zustand wieder, der nach evtl. angesetzten Renovie-
rungs- und Modernisierungskosten erreicht wird. Er kann daher vom tatsächlich vorhandenen Zustand ab-
weichen.) 
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Ausstattungsstandard für Objekt:

DG nicht ausgebaut ##
eingeschossig, DG ausgebaut ##
zweigeschossig, DG ausgebaut ##

Kostengruppe einfach mittel gehoben stark gehoben

Fassade Einfacher, glatter Putz, 
Sichtmauerwerk gefugt 

Putz mit Fenster- und 
Türeinfassungen geputzt, 
Vormauersteine gefugt, 
Wäremedämmputz

Edelputz, Kratzputz, Waschputz, 
Fenster- und Türeinfassungen 
aus Werkstein, Klinkerverblen-
dung, Wärmedämmfassade

Naturwerkstein, Spaltklinker, 
Mosaik,  Metallfassaden-
bekleidung, Vorhangwände, 
hinterlüftet mit  Wärmedämm-
platten

## 4,00% ## ## ##

Innenwandbekleidung Glatter, einfacher Putz mit 
Leimfarbenanstrich

Putz/Trockenputz mit 
Binderfarbenanstrich, Tapete 
(untere Preis-klasse)

Putz/Trockenputz mit 
hochwertigem Farbenan-strich, 
Tapete (mittlere Preisklasse),  
Wandver-täfelungen (einfach)

Tapete (obere Preisklasse), 
Naturstein, Wandver-täfelungen 
(hochwertig), Wandbemalungen

Nassräume Ölfarbenanstrich Fliesensockel Fliesen wandhoch Naturstein

## 4,00% ## ## ##

Deckenbekleidung
Glatter einfacher 
Deckenputz mit 
Leimfarbenanstrich, 
Holzwerkstoffplatten

Deckenputz gefilzt mit 
Binderfarbenanstrich, 
Gipskartonplatten

Deckenputz, tlw. Stuck, 
schalldämmende Unter-decke, 
Deckentäfelung (einfach)

Hochwertige Stuckdecken oder 
Deckenvertäfelung, untergehängte 
Decken

## 1,00% ## ## ##

Bodenbeläge
Holzdielen, begehbare 
Estriche, Linoleum, PVC 
(untere Preisklasse)

Linoleum, PVC-Böden und 
Textilbelag (mittlere 
Preisklasse), Buchen-parkett

Kunststoffböden, Textilbelag 
(gehobene Preisklasse), Parkett 
(mittlere Preis-klasse)

Textilbelag oder Parkett, z.T. mit 
Intarsien (obere Preis-klasse), 
Naturstein

Nassräume Kunststoffböden Fliesen (mittlere Preisklasse)
großformatige Fliesen (gehobene 
Preisklasse)

Naturstein

## 5,00% ## ## ##

Dachdeckung

einfache Pappein-deckung, 
Deckung aus 
Betondachsteinen (einfache 
Preisklasse), 
Faserzementdeckung; keine 
Wärmedämmung

mehrlagige Deckung aus 
Dachbahnen, Deckung aus 
Dachziegeln, Deckung aus 
Schindeln und Schablonen; 
mittlerer 
Wärmedämmstandard

hochwertige Deckung aus 
Dachbahnen, Gründächer, 
Deckung aus Dachziegeln mit 
Unterdach, Schiefer-deckung, 
Metall-deckungen; gehobener 
Wärmedämmstandard

Deckungen mit gehobenem 
Standard und hohem 
Schwierigkeitsgrad durch Dachaus- 
und Dachaufbauten

## 5,00% ## ## ##

Fenster

Einfachfenster aus 
Holz/Kunststoff mit 
Einfachverglasung, einfache 
Beschläge, Fensterbänke aus 
Holz, Beton oder 
Faserzement

Einfachfenster aus 
Holz/Kunststoff mit 
Isolierverglasung; bessere 
Beschläge, Rollläden oder 
Fensterläden, Fenster-bänke 
aus Holz, Metall oder 
Betonwerkstein

Einfachfenster/Verbundfenster 
aus Holz, Kunststoff oder 
Alu/Holz mit Isolier-verglasung; 
hochwertige Beschläge, 
Rollläden oder Fensterläden, 
Fensterbänke aus Alu oder 
Werkstein

auch raumhohe Verglasungen, 
große Schiebeelemente, 
Schallschutzverglasung; 
hochwertige Beschläge, elektr. 
Rollläden, Markisen, Jalousien, 
Fensterbänke aus Alu oder 
Naturwerkstein

## 5,00% ## ## ##

Türen
Einfache Füllungstüren aus 
Holz/Holz-Werk-stoffen, 
Stahlzargen, einfache 
Schlösser und Beschläge

Füllungstüren/ glatte Türen 
aus Holz o. Holzwerkstoffen, 
Holzzargen, bessere Schlösser 
und Beschläge

Türen aus Holz/ Holzwerk-
stoffen mit hochwertiger 
Oberfläche, Eingangstüren Eiche 
oder Alu; gute Schlösser und 
Beschläge

Edelholztüren, Eingangstüren aus 
Metall, Schiebetüren, 
Ganzglastüren, Einbruch-schutz, 
hochwertige Schlösser u. Beschläge

6,00% ## ## ## ##

Heizung Einzelöfen

Mehrraum-Warmluft-
Kachelofen, Zentral-heizung 
als Schwer-kraftheizung mit 
Radia-toren, Boiler für Warm-
wasser

Zentralheizung als Pumpen-
heizung mit Flachheiz-körpern, 
Fußbodenheizung, Elt-Speicher-
Heizung, Regeltechnik, 
Warmwasser zentral, dezentral

Zentralheizung und Fußboden-
heizung, Elt-Speicherheizung, 
Klimaanlagen, Solaranlagen, 
hochwertige Regeltechnik, 
Warmwasser zentral/dezentral

## ## 7,00% ## ##

Sanitär etc.

einfache Wasser- und 
Abwasserinstallation, 
überwiegend auf Putz, 1 
Bad mit WC je Wohnung, 
einfache Ausführung

Wasser- und 
Abwasserinstallation unter 
Putz, Bad mit Dusche und 
Gäste-WC (je Wohnung), 
bessere Ausführung

Wasser- und 
Abwasserinstallation unter Putz 
Bad mit WC und WC getrennt 
(je Wohnung), gehobene 
Ausführung, hochwertige 
Bedienungselemente

Wasser- und Abwasserinstallation 
unter Putz, mehrere Bäder und 
WC`s  (je Wohnung), stark 
gehobene Ausführung, hochwertige 
Bedienungs-elemente, Whirlpool 
o.Ä.

## 3,00% ## 3,00% ## ##

Elektroinstallation

je Raum 1 Lichtauslass und 
1-2 Steckdosen, Elt-
Installation tlw. auf Putz, 
einfache 
Beleuchtungskörper

einfache Elt-Installation, je 
Raum 1-2 Lichtauslässe und 2-
3 Steckdosen, bessere 
Beleuchtungskörper, einfache 
Fernmelde- und informations-
technische Anlagen,  
Antennen

hochwertige Elt-Installation, je 
Raum mehrere Licht-auslässe 
und Steckdosen, gute 
Beleuchtungskörper, bessere 
Fernmelde- und 
informationstechnische Anlagen, 
Antennen

aufwendige Elt-Installation; 
Sicherheitseinrichtungen, 
hochwertige Beleuchtungs-körper, 
hochwertige Fernmelde- und 
informations-technische Anlagen, 
Antennen

## 3,00% ## ## ##
Summe 6,00% 30,00% 10,00% 0,00%  
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2007 
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Teilausbau, besondere Bauteile, besondere Einrichtungen, Nebengebäude 
 
Im Herstellungswert sind gemäß den Modellvorschriften der Wertermittlungsverordnung (WertV) nicht alle 
Arten von Bauteilen erfasst. Die zusätzlichen Teilausbauten, besonderen Bauteile und besonderen Einrich-
tungen werden daher einzeln erfasst und als zusätzliche Kosten angesetzt. Dies erfolgt – je nach Art des 
Bauteils – vor der Berechnung der Baunebenkosten oder nach deren Berücksichtigung. 
 
Quelle: siehe Fachliteratur in Abschnitt 4 Literaturverzeichnis 
 
 
Baupreisindex 
 
Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr (2000) an die allgemeinen Wertverhältnisse am Wertermitt-
lungsstichtag erfolgt mittels des Verhältnisses des Baupreisindexes am Wertermittlungsstichtag und des 
Baupreisindexes im Basisjahr (= 100). 
 
Es wurde bewusst nicht der Berliner Baupreisindex verwendet, da der unterzeichnende Sachverständige bei 
Nachbewertungen realer Kaufpreise festgestellt hat, dass der Ansatz des bundesdurchschnittlichen Baupreis-
indexes zu marktkonformen Werten führt, während die Anwendung des Berliner Baupreisindexes nicht zu 
marktkonformen Werten führt. Dies ist erklärlich, da das WertermittlungsForum Dr. Sprengnetter in mitt-
lerweile weit mehr als 1.000 nachbewerteten Kauffällen bundesweit die Anwendung dieses Modells geprüft 
hat und eine Abhängigkeit lediglich vom Bodenwertniveau und vom vorläufigen Sachwert feststellen konn-
te. 
 
 
Baunebenkosten 
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2007 
 
 
Restnutzungsdauer 
 
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer – insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder 
zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen – wird das Modell des Oberen Gut-
achterausschusses Nordrhein-Westfalen angewendet. 
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12

Ermittlung der Restnutzungsdauer und des fiktiven Baujahres bei modernisierten Gebäuden 
nach dem Modell des Oberen Gutachterausschusses des Landes Nordrhein-Westfalen

3

Gesamtpunktzahl

2

2

Modernisierungselemente; typische Fälle

Einbau von isolierverglasten Fenstern

Punkte
max.

Punkte
tatsächlich

2

Maßnahmen

2

2

1

Verbesserung der Leitungssysteme 2

1

Einbau einer zeitgemäßen Heizungsanlage

1

Wärmedämmung der Außenwände und des obersten Geschosses

3

3

1

2

2

3

2Erneuerung der Dacheindeckung

Modernisierung von Bädern / WC’s etc.

Einbau von Bädern / WC’s etc.

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken und Fußböden

wesentliche Änderung und Verbesserung der Grundrissgestaltung

 

65 6515 Jahre 65 65 65

80 80

10 Jahre

Modifizierte Restnutzungsdauer bei einer üblichen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren

70 70

0 Jahre 80 80 80

70 70 70

60 60

30 Jahre 50

20 Jahre 60 60 60

50 50 50

39 45

43 48

53

40 Jahre 40 40 40

50 Jahre 30 30 34

35 42

70 Jahre 12

60 Jahre 20 23 29

32 40

33 4119 26

Gebäudealter modifizierte Restnutzungsdauer

�  80 Jahre 8 16 24

Modernisierungsstandard (Punktzahl aus obiger Tabelle )

0-1 2-5 6-10 11-15 16-20

 
Ermittlung des fiktiven Baujahres

-

=

-

=

80 Jahre

abzüglich modifizierte Restnutzungsdauer

fiktives Gebäudealter

Jahr des Wertermittlungsstichtages

abzüglich fiktives Gebäudealter

39 Jahre

41 Jahre

gleich fiktives Baujahr 1967

2008

41 Jahre

übliche Gesamtnutzungsdauer

 
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2007 
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Alterswertminderung 
 
Die Alterswertminderung erfolgt nach der von Ross entwickelten Funktion. 
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2007 
 
 
Außenanlagen 
 
Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen (Ver- und Entsorgungsleitungen, Einfriedungen, Befes-
tigungen, Gartenanlagen und -pflanzungen, Terrassen etc.) wurden beim Ortstermin getrennt erfasst und 
pauschal mit ihrem Zeitwert angesetzt.  
 
Es hat sich auf dem Markt gezeigt, dass von potentiellen Erwerbern nur die für die Lage üblichen Außenan-
lagen vergütet werden. Die überdurchschnittlich großen Außenwohnbereiche (zwei Terrassen im Erdge-
schoss, eine Terrasse und einen Balkon im Obergeschoss) wurden also nur mit einem üblichen Ansatz be-
dacht. 
 
Quelle: Gerardy, Möckel, Troff: Praxis der Grundstücksbewertung, Verlag Moderne Industrie, Loseblattsammlung, Landsberg am 
Lech, Stand: 9/2004  
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Marktanpassungsfaktor 
 
Der Berliner Gutachterausschuss hat Marktanpassungsfaktoren für Ein- und Zweifamilienhäuser abgeleitet. 
Diese wurden von der Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr im Amtsblatt von Berlin, Nr. 65 
vom 17.12.1999 veröffentlicht und im Amtsblatt Nr. 4 vom 28. Januar 2005 Seite 174 mit derselben Metho-
dik aktualisiert. 
 
Die Anwendung der Marktanpassungsfaktoren des Berliner Gutachterausschusses führt nach Auffassung  
der Sachverständigen nicht zu marktkonformen Ergebnissen1. Dies ist durch eine einfache Recherche der 
Immobilienangebote in den Tageszeitungen zu erkennen. Die Herleitung der Marktanpassungsfaktoren 
durch den Berliner Gutachterausschuss ist sehr unplausibel und nicht nachvollziehbar, da wertermittlungs-
theoretische Grundlagen bei der Ableitung außer Acht blieben. 
 
Bei eigenen Ableitungen hat das Büro der Unterzeichnerin festgestellt, dass die Marktanpassungsfaktoren 
des WertermittlungsForums auch in Berlin anwendbar sind. Daher wurde auf diese Marktanpassungsfakto-
ren zurückgegriffen. 
 
Es wurde hier die Sanierung berücksichtigt. 
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2007 
 
 
Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 
Beim Bewertungsobjekt sind zwingend Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsaufwendungen von einem 
Käufer einzukalkulieren, um eine längerfristige Nutzung des Bewertungsobjekts realisieren zu können.2

 
 

Fliesenarbeiten
Fenster
Malerarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Sanitär
Elektro
Summe:

x
=

100%

100%

Gewerk
notwendiger Aufwand je m² 

Wohnfläche
Kosten/m² Wfl. 

(100 %)

25 €/m²
70 €/m²
45 €/m²

157,08 m²
53.407,20 €

95 €/m²
95 €/m²

100%

100%
20%

Anteil, der noch durch-
zuführenden Arbeiten

30,00 €/m²100%30 €/m²

5,00 €/m²

Ermittlung der Modernisierungs- und Instandsetzungskosten

95,00 €/m²

45,00 €/m²
70,00 €/m²

95,00 €/m²

340,00 €/m²

Die notwendigen Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsaufwendungen werden nach Gewerken als 
Flächenmaße entsprechend dem Grad der notwendigen Arbeiten aufgeschlüsselt. Die Werte sind Schmitz, 
Krings, Dahlhaus, Meisel: Baukosten 2004, Instandsetzung / Sanierung / Modernisierung / Umnutzung, 
Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, Essen 2003 entnommen.

 

                                                      
1 Siehe hierzu ebenfalls kritisch: Sprengnetter/Kierig „Sachwert-Marktanpassungsfaktoren 2001 für Berlin (Ostteil) veröffent-

licht“, in: WFA2/2002, S. 59f und auch Habath, Andreas: Zur sachgerechten Anwendung von Sachwert-
Marktanpassungsfaktoren in: GuG 1/2006, Luchterhandverlag, Neuwied, 6.2.2006 

2 Diese Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwendungen beeinflussen den in diesem Verfahren angesetzten Ausstattungs-
standard. Dieser gibt also denjenigen Standard wieder, der nach der Durchführung dieser Aufwendungen erreicht wird. 
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+
=

Modernisierungs- und Instandsetzungskosten gerundet: =

1,0-8,0
0,5-2,0

67.000 €

2,0%1,0-2,0

14.046,09 €Die Baunebenkosten (als Prozentsatz der Mod./Instandsetzungskosten) betragen:
Die Modernisierungs- und Instandsetzungskosten betragen inkl.  Baunebenkosten:

Versicherung

67.453,29 €

0,8%

1,0-8,0

1,5-4,5

4,0%

3,0%

1,0%

Verwaltungsleistungen des Bauherrn

Architekten- und Ingenieurleistungen

1,0-2,0
8,0-21,0Planung und Bauleitung

Technische Betreuung
8,0%

5,0%
2,0%

Für die ermittelten Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwendungen sind noch die 
Baunebenkosten einzuschätzen. Dies wird anhand der folgenden Tabelle gemacht.

Grundlagenermittlung durch Architekten und Ingenieure 
in Form von Begehungen und Begutachtungen der 
Bausubstanz und Sonderuntersuchungen

Vorbereitung der Objektplanung

gewähltNebenkosten – Erfahrungswerte

Finanzierung

26,3%

0,5%Bewirtschaftung bis zur Ingebrauchnahme
Sonstige Baunebenkosten
Summe

0,2-0,8
0,1-0,5

Kosten für Finanzierung
Zinsen- und Zwischenfinanzierung

Allgemeine Baunebenkosten

Richtwert %
von…bis
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3.4 Ertragswertermittlung 
 

-

=

-
=

x
=

+
=

-
=Ertragswert 165.620,43 €

Der Ertragswert beträgt rund: 165.000,00 €

Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks 232.620,43 €

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 67.000,00 €

Ertragswert der baulichen Anlagen (= Ertrag der baulichen Anlagen x Vervielfältiger) 139.120,43 €

Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung) 93.500,00 €

Ertrag der baulichen Anlagen (= Reinertrag - Reinertragsanteil des Bodens) 7.103,78 €

Vervielfältiger bei Restnutzungsdauer 39 Jahre 19,584

Jährlicher Reinertrag (= Rohertrag - Bewirtschaftungskosten) 10.843,78 €

Reinertragsanteil des Bodens (= Bodenwert x Liegenschaftszinssatz) 4,0 % 3.740,00 €

Summe 2.710,94 € 2.710,94 €
Bewirtschaftungskosten 20 % 13.554,72 € 2.710,94 €
Bewirtschaftungskosten Anteil Bezugsmenge Betrag

Rohertrag 13.554,72 €

Summe 157,08 m²
30,00 € 360,00 €

1.129,56 € 13.554,72 €
Carport

157,08 m² 7,00 €/m²
Fläche Miete/m²Einnahmen

Haus
Miete/mtl Miete/Jahr

1.099,56 € 13.194,72 €
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3.4.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 
Flächen 
 

lfd
. N

r.

G
es

ch
os

s Raumbezeichnung
R

au
m

-N
r. +/  - Raumteil-

bezeichnung
bzw.

Besonderheit

Formel Länge
(m)

Breite
(m)

Fläche
(m²)

Gewichts-
faktor

(Wohn-
wert)

Wohn-
fläche

Raumteil
(m²)

Wohn-
fläche
Raum
(m²)

1 EG Windfang 1 + gesamt l*b 4,65 1 4,65 4,65
2 Flur 2 + ohne Treppe l*b 1,00 2,70 2,70 1 2,70 2,70
3 Flur 3 + gesamt l*b 2,60 1 2,60 2,60
4 Bad 4 + gesamt l*b 4,60 1 4,60 4,60
5 Küche 5 + gesamt l*b 7,85 1 7,85 7,85
6 Wohnzimmer 6 + gesamt l*b 24,00 1 24,00 24,00
7 Wintergarten 7 + gesamt l*b 9,08 1 9,08 9,08
8 Zimmer 8 + gesamt l*b 16,00 1 16,00 16,00
9 Terassen 9 + üblicher Ansatz l*b 45,00 0,35 15,75 15,75
10 OG Flur 10 + ohne Treppe l*b 1,00 1,80 1,80 1 1,80 1,80
11 Zimmer 11 + gesamt l*b 7,15 1 7,15 7,15
12 Zimmer 12 + gesamt l*b 16,60 1 16,60 16,60
13 Zimmer 13 + gesamt l*b 24,00 1 24,00 24,00
14 Terrasse auf WIGA 14 + gesamt l*b 11,15 0,4 4,46 4,46
15 Zimmer 15 + gesamt l*b 7,85 1 7,85 7,85
16 Flur 16 + gesamt l*b 2,70 1 2,70 2,70
17 Balkon 17 + gesamt l*b 2,30 0,3 0,69 0,69
18 Bad 18 + gesamt l*b 4,60 1 4,60 4,60

157,08

Wohnflächenberechnung

Summe:

Die Flächen und Maße wurden den übergebenen Bauzeichnungen entnommen. Die überdurchschnittlich großen Außenwohnbereiche 
wurden nach der WF-Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie mit rd. 15 % der (Innen-)Wohnfläche angesetzt.  
 
Quelle: Eigene Berechnung; vorliegende Pläne; Geschossflächenermittlung Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewer-
tung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2006 
 
Hinweis: Die Berechnungen weichen aus wertermittlungstechnischen Gründen teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift 
(WoFlV, DIN 283, II BV, DIN 277) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen 
bestehen insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen; z.B. orientieren Sie sich an der WF-Wohnflächen- und Mietwertrichtli-
nie (WF-WMR) bzw. an der WF-Nutzflächenrichtlinie (WF-NuFlR), in denen die von der Rechtsprechung insbesondere für Miet-
wertermittlungen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche bzw. zur 
nutzwertabhängigen Anrechnung auf die Nutzfläche systematisiert sind (vgl. Literaturverzeichnis [L 2]). 
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Rohertrag 
 
1. Datenlage 

Pos Wohneinheit
Bau-
jahr

Zi. Ausstattung
Mietspiegel 

unterer Wert
Mietspiegel 
oberer Wert

1 Haus 1956 6 mit SH, Bad u. IWC 157,08 0,00 0,00 4,60 8,30 7,00 1.099,56
1 Gesamt Wohnen: 157,08 7,00 1.099,56

Gesamt Wohnen vermietet: 0,00 0,00 0,00
Gesamt Wohnen leer stehend: 157,08

Fläche
[m²]

NKM
Ist

[€/m²]

NKM
Ist
[€]

NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

Bemerkung

 
 

Pos Sonstige Einnahmen

1 2 0,00 0,00 15,00 30,00
1 Gesamt Sonstige Einnahmen: 2 30,00

Gesamt Sonstige Einnahmen vermietet: 0,00

Miete
Ist
[€]

Miete
Ist

[€/Stück]
BemerkungAnzahl

Carports

Miete
Soll

[€/Stück]

Miete
Soll
[€]

 
 

Anz. Jahresübersicht

1 Wohnen: 157,08

1 157,08
0 0,00 0,00 0,00 0,00

100 % 157,08 7,00 1.099,56 13.194,72

2 Sonstiges: 0,00 0,00
2 30,00 360,00

Gesamt: 157,08 0,00 0,00 1.129,56 13.554,72

Monatl.
Ist-Miete

[€]
Ist-Miete

[€/m²]

JNK
Ist-Miete

[€]

   davon zum Stichtag unvermietet:
   davon zum Stichtag vermietet:

Fläche
[m²]

   als dauerhaft vermietbar angesetzt:

   als dauerhaft vermietbar angesetzt:

JNK
Soll-Miete

[€]
Soll-Miete

[€/m²]

Monatl.
Soll-Miete

[€]

 
 
2. Art des Mietansatzes 
 
Der Rohertrag wird als nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete gemäß § 17 Abs. 1 WertV angesetzt.  
 
3. Wohnungsmieten: 
 
Vergleich zum Mietenspiegel 
 

 
 
Quelle: Eigene Mietpreissammlung; Stelter, Finger, Bachmann: Ortsübliche Mieten für Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-
wohnhäusern, in: Das Grundeigentum Nr. 23/2005, Grundeigentumverlag, Berlin, 2005 
 
Gewählte Mietansätze, unmittelbare Mietsteigerungsmöglichkeiten und sachverständige Einschätzung 
 
Durch den Charakter des Gebietes, die Sanierung und den Objektcharakter setzt die Sachverständige eine 
Miete innerhalb des Mietspiegels an. Der Sachverständigen sind Vergleichsmieten in der angesetzten Grö-
ßenordnung in vergleichbaren Lagen bekannt. 
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Bewirtschaftungskosten 
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2006 
 
 
Liegenschaftszinssatz 
 

Bundesdurchschnittliche Liegenschaftszinssätze nach Sprengnetter 
 
Art des Objektes Liegenschaftszinssatz Gesamtnutzungs-  
(Grundstücksnutzung) bei Restnutzungsdauer (Jahre) dauer (Jahre) 
 20 30 40 60 80 100  
Einfamilienwohnhäuser 2,30 2,55 2,73 2,98 3,16 3,30* 100 

(unvermietet)² ³ (�  130 m² Wfl.) 2,25 2,56 2,79 3,10*   60 

 
 
²) Diese Liegenschaftszinssätze gelten nur für unvermietete, üblicherweise eigengenutzte Objekte. Die vermieteten Objekte stellen (wegen der davon 
abweichenden rechtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten) einen selbstständig zu behandelnden Grundstücksteilmarkt dar. Viele Kaufpreisaus-
wertungen sind diesbezüglich nicht hinreichend differenziert. Für vermietete Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke und individuelle Wohnungsei-
gentume (z.B. Penthouse-Wohnungen) werden i.d.R. bei nicht unmittelbarer Eigennutzungsmöglichkeit für den Erwerber deutlich niedrigere Kauf-
preise gezahlt. Umgekehrt errechnen sich höhere Liegenschaftszinssätze. 
 
³) Je individueller, umso niedrigere (z.B. bei Villengrundstücken); je weniger individuell, umso höhere Liegenschaftszinssätze (z.B.  
- bei Reihenmittelhäusern alle Werte + 0,20 bei geringer RND, bis + 0,30 bei hoher RND 
- bei Doppelhaushälften alle Werte + 0,10 bei geringer RND, bis + 0,20 bei hoher Restnutzungsdauer. 
In hochpreisigen Lagen (Bodenwert > 300 €/m²) sind die Zuschläge noch höher. 
 
*) Die angegebenen Zinssätze für neu errichtete Objekte (GND = RND) gelten für Zweitverkäufe. Bei Erstverkäufen, auf die jedoch Verkehrswert-
ermittlungen grundsätzlich nicht abzustellen sind, gelten i.d.R. niedrigere Liegenschaftszinssätze. 
 
Nach Ableitungen des Büros der Sachverständigen liegen die durchschnittlichen Liegenschaftszinssätze für 
Ein- und Zweifamilienwohnhäuser in Berlin und im Umland ca. 0,5 bis 1,5 Prozentpunkte höher als im 
Bundesgebiet. Daher wird der objektartenspezifische Liegenschaftszinssatz entsprechend höher angesetzt. 
 
 
Restnutzungsdauer 
 
Siehe Sachwertverfahren. 
 
 
Vervielfältiger 
 
Der Vervielfältiger ist eine Rechengröße des Ertragswertverfahrens und berücksichtigt darin den Umstand, 
dass Erträge einer Immobilie nicht auf einmal sondern erst langfristig erbracht werden und daher Zinsaspek-
ten und Inflation unterliegen. Der Vervielfältiger bestimmt sich anhand des angesetzten Liegenschaftszins-
satzes und der verwendeten Restnutzungsdauer und erfolgt nach der in Anlage 1 (zu § 16, Abs. 3) der 
WertV festgelegten Formel. 
 
 
Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 
Die zu berücksichtigenden besonderen wertbeeinflussenden Umstände sind zuvor bereits erläutert worden. 
 
Die angesetzten Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwendungen führen zu einer Sanierung des Objek-
tes, die im Ergebnis sicherstellt, dass die angesetzten Mieten nachhaltig erzielbar sind. 
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3.5  Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen  
 

Gewicht Verfahrenswert
x = x =
x = x =

Summen:

Summe der gewichteten Werte:
Summe der Gewichte:

Das gewogene Ergebnis beträgt zum Wertermittlungsstichtag rund:

Gewichtung

Gewichtung

1,0

0,5

1,0

vorrangig sachwertorientiert
vorrangig sachwertorientiert

0,8

Begründung

160.000 €

160.000,00 €

Anhand der in der Verfahrenswahl dargelegten Auswahlkriterien… 

1. Welche Verfahren vollziehen die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nach?

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert gemäß§ 7 Wertermittlungsverordnungaus den
Ergebnissen dieser Verfahren unter Würdigung (d.h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten.

165.000 €
160.000 €

Ertragswert:
Sachwert:

0,8

2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung?

…wird im Folgenden die jeweilige Aussagefähigkeit der ermittelten Verfahrenswerte eingeschätzt und daraus ein gewichtetes Mittel 
gebildet.

1. Objektart:
0,5Ertragswert:

Begründung

1,40
161.429 €=226.000 €

1,00
0,40 165.000 €

Sachwert:

Objektart

genauer Bodenwert, örtlicher Marktanpassungsfaktor
sichere Mieten, überörtlicher Liegenschaftszinssatz

Gewichteter WertDaten

2. Datenqualität:

Sachwert:
Ertragswert:

1,01,0

Ertragswert:

Ergebnis:

Sachwert:

1,40 226.000 €

66.000 €
160.000 €
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3.6 Zusammenfassung und Verkehrswert 
 

 

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um ein zweigeschossiges Einfamilienhaus. Das Ge-
bäude wurde 1956 auf den ausgebrannten Grundmauern von 1925 wieder aufgebaut. Das 
Bewertungsobjekt zeigt einen gewissen Charme, da es ansprechend gestaltet und großzügig 
aufgeteilt ist. Es sind einige Arbeiten unmittelbar auszuführen, um einen guten baulichen 
Zustand und eine nachhaltige Nutzung des Bewertungsobjekts sichern zu können.  

Das Bewertungsobjekt ist durch den Zustand hinsichtlich seiner Standort- und Objektquali-
tät auf dem regionalen Immobilienmarkt als leicht unterdurchschnittlich zu beurteilen. 

Der Verkehrswert für das Grundstück Im Winkel 66 in 13000 Berlin wird zum Wertermitt-
lungsstichtag 09.06.2008 mit rd. 

160.000,00 € 
ermittelt. 

 
 
Vorstehendes Gutachten habe ich aufgrund eingehender Besichtigung des Objektes und genauer Prüfung 
der Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zu den Beteiligten besteht keinerlei persönli-
che und wirtschaftliche Bindung. Am Ergebnis des Gutachtens habe ich kein persönliches Interesse. 
 
 
Die Sachverständige bescheinigt durch ihre Unterschrift zugleich, dass ihr keine Ablehnungsgründe ent-
gegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aus-
sagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
Berlin, den 26.06.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Katharina Schulenburg 
Dipl.-Ing. (FH) 

 
geprüfte Sachverständige für Immobilienbewertung 

ZIS (Sprengnetter Akademie) 
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3.7 Plausibilisierung 
 
Das Gutachten der Sachverständigen Dipl.-Ing. (FH) Katharina Schulenburg wurde von mir geprüft.  
 
Zur Plausibilität des o. g. Gutachtens mit Wertermittlungsstichtag 09.06.2008 nehme ich wie folgt Stel-
lung:  
 
Die von mir durchgeführte Prüfung des o. g. Gutachtens erstreckt sich primär auf die Plausibilität und 
Nachvollziehbarkeit der angewandten Bewertungsmethodik in Verbindung mit den gewählten Einzelan-
sätzen und den daraus resultierenden Schlüssen und Ergebnissen.  
 
Eigene grundstücksspezifische Erhebungen wurden meinerseits nicht angestellt. Ebenso erfolgte keine 
örtliche Grundstücksbegehung. Eine eigene Wertermittlung wurde ebenfalls nicht durchgeführt. Die all-
gemeinen Ausführungen zu den wertrelevanten Faktoren des genannten Grundstückes sind augenschein-
lich vollständig.  
 
Die vom Sachverständigen, aufgrund der dargestellten rechtlichen und tatsächlichen Eigenschaften des 
Grundstückes, gewählten Wertermittlungsverfahren sind marktkonform. Die im Gutachten durchgeführte 
Ermittlung des Wertes der baulichen Anlagen ist mit den gewählten Einzelansätzen nachvollziehbar und 
plausibel.  
 
Das Gutachten baut auf allgemein zugänglichen und anerkannten Marktinformationen auf. Widerspre-
chende Informationen sind mir nicht bekannt. Das Gutachten lässt keine offensichtlichen oder groben 
Unrichtigkeiten erkennen. Ich bescheinige dem Gutachten deshalb Plausibilität. 
 
 

Mirko Otto 
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 

 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin öffentlich 
bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewer-
tung bebauter und unbebauter Grundstücke 

 
Zertifizierung durch WertermittlungsForum Zertifizie-
rungsgesellschaft für Grundstückssachverständige mbH 
Sinzig für die Bewertung von bebauten und unbebauten 
Grundstücken, Schwerpunkt Verkehrs-/Marktwert-
ermittlung einschließlich Bewertungen für finanzwirt-
schaftliche Zwecke, Zert.-Nr. 0102-004 

 
Immobilien-Sachverständiger (EBS/BIIS) 
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6 Haftungsausschluss 
 

a) Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nicht nur gegenüber dem Auftraggeber, sondern auch gegenüber Dritten. Das beauf-
tragte Gutachten ist jedoch nur für den angegebenen Zweck bestimmt, was seinen Schutzbereich darauf begrenzt. Eine dar-
über hinausgehende Verwendung bedarf schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers. 

b) Haftungsansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachstehend nichts anderes vereinbart ist. 

c) Haftet der Auftragnehmer wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen die Sachverständigenpflichten oder aus sonstiger 
schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten, hat er die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden in vollem 
Umfang zu ersetzen. 

d) Im Übrigen wird die Haftung für Schäden aus fahrlässiger Pflichtverletzung ausgeschlossen. Das gilt nicht für die Verletzung 
ausdrücklich versprochener oder zentraler Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten) sowie für die Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit. Die Haftungsbeschränkung gilt auch dann nicht, wenn der Auftragnehmer für den eingetretenen 
Schaden Versicherungsschutz in Anspruch nehmen kann. 

e) Soweit die Haftung für schuldhafte Pflichtverletzung ausgeschlossen ist, gilt dies auch für schuldhaftes Fehlverhalten bei 
Angestellten, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. 

 
 
© Urheberrechtsschutz. Alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck be-
stimmt. Eine Vervielfältigung oder eine Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
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Carport (unmaßstäblich)  
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anonymisiert 

Straße 
westliche Richtung 

Privatweg / Sackgasse 
nördliche Richtung 

 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

Zugang zum Grundstück 
(hinten rechts) 

Carport 

 

 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

Zuwegung vom Carport Ansicht des Bewertungsobjektes vom Garten 
Vorderansicht 
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anonymisiert 

 
Ansicht des Bewertungsobjektes vom Garten 

Vorderansicht 
Zuwegung große Terrasse 
(vor dem Wintergarten) 

 

 

Ansicht des Bewertungsobjektes vom Garten 
Wintergarten und Terrasse 

Detailansicht Wintergarten 
Putzschäden und Markise 

 

 
Detailansicht Wintergarten 
Putzschäden und Markise 

Kelleraußentreppe 

 
 



 

Mustergutachten-Nr. 2008-185  Seite 13  

  

Ansicht des Bewertungsobjektes vom Garten 
Seitenansicht 

zweite Terrasse 
Zugang von der Küche 

 

 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

Ansicht des Bewertungsobjektes vom Garten 
Rückansicht 

Eingangstreppe mit Vordach 

  

Flur 
Erdgeschoss 

Zimmer (beispielhaft) 
Erdgeschoss 
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Wohnzimmer (beispielhaft) 
Erdgeschoss 

Detailansicht 
Wasserschaden Decke 

  

Detailansicht 
Wasserschaden Fußboden 

Detailansicht 
Heizkörperverkleidung 

 

 

Detailansicht 
Durchreiche 

Küche 
Erdgeschoss  
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Küche 
Erdgeschoss 

Küche Zugang zur zweiten Terrasse 
Erdgeschoss 

  

Bad 
Erdgeschoss 

Bad 
Erdgeschoss 

 

 

Detailansicht 
Elektrik 

Detailansicht 
Einbaumöbel 
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Treppe zum Obergeschoss Zimmer (beispielhaft) 
Obergeschoss 

  

Terrasse auf Balkon  
Obergeschoss 

Terrasse auf Balkon  
Obergeschoss 

  

Bad  
Obergeschoss 

Bad  
Obergeschoss 

 
 



 

Mustergutachten-Nr. 2008-185  Seite 17  

  

Zimmer (beispielhaft) 
Obergeschoss 

Zimmer mit Zugang zum Balkon 
Obergeschoss 

 

 

Balkon 
Obergeschoss 

Zimmer (beispielhaft) 
Obergeschoss 

  
Detailansicht 

alte Stockflecken  
durch Einbauschrankwand 

Detailansicht 
Heizkörper und Fenster 
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Dachboden 
(beispielhaft) 

Dachboden 
(beispielhaft) 

 

 

Treppe zum Kellergeschoss Zimmer 
Kellergeschoss 

  

Keller 
(beispielhaft) 

Detailansicht 
Feuchteschaden Kellerdecke 
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Die Auszüge aus dem Grundbuch wurden aus Gründen des Datenschutzes entfernt. 
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Das Sachwertmodell der Wertermittlungsverordnung 
 
Das Sachwertverfahren ist in den §§ 21 - 25 der Wertermittlungsverordnung beschrieben. 
 

Der Sachwert setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Herstellungswert 
- 

Alterswertminderung 
+ 

Wert der Außenanlagen  
(Anschlüsse, Anpflanzungen etc.) 

+ 
Bodenwert 

= 
vorläufiger Sachwert 

x 
Marktanpassungsfaktor 

= 
Sachwert 

Erläuterungen der verwendeten Begriffe 
 

Herstellungswert 
Der Gebäudeherstellungswert wird durch Multiplikation des Gebäuderauminhalts (m³) oder der 
Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare 
Gebäude ermittelt. Dem so ermittelten Herstellungswert ist noch der Wert von besonders zu 
veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs)Einrichtungen sowie die Baunebenkosten 
(BNK) hinzuzurechnen. 
 

Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude 
mit annähernd gleichem Ausbau- und Ausstattungsstandard. Sie werden für die Wertermittlung auf 
ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen 
überwiegend die Dimension “€/m² Bruttogrundfläche des Gebäudes” und verstehen sich inkl. 
Mehrwertsteuer. 
 

Normgebäude, besonders zu veranschlagende Bauteile 
Bei der Ermittlung des Gebäuderauminhalts oder der Gebäudeflächen werden einige den 
Gebäudewert wesentlich beeinflussenden Gebäudeteile nicht erfasst (z.B. Kelleraußentreppen, 
Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, Balkone und Dachgauben). Das Gebäude ohne diese 
Bauteile wird in dieser Wertermittlung mit “Normgebäude” bezeichnet. 
Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu dem für das Normgebäude ermittelten Wert 
durch Wertzuschläge besonders zu berücksichtigen. 
 

Besondere Einrichtungen 
Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Herstellungskosten von Gebäuden mit üblicherweise 
vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. 
Besondere Einrichtungen, wie Sauna, Swimming-Pool, Kamin o.Ä. müssen daher gesondert 
berücksichtigt werden. 
 

Baunebenkosten (§ 22 Abs. 2 WertV) 
Zu den Herstellungskosten gehören auch die Baunebenkosten (BNK), welche als “Kosten für 
Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen sowie für die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Herstellung erforderlichen Finanzierung” definiert sind. 
Sie werden als Erfahrungs(Prozent)sätze in der üblicherweise entstehenden Höhe angesetzt. 
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Gesamtnutzungsdauer 
Dies ist die Zeit, wie lange das Gebäude ab Fertigstellung voraussichtlich wirtschaftlich sinnvoll 
genutzt werden kann. Man versteht darunter die Zeit, wie lange es seine erwarteten Erträge erbringen 
kann, ohne umfassende Modernisierungen zu benötigen. Die technische Standdauer eines Gebäudes 
ist hingegen oftmals deutlich höher. 
Nach der vorherrschenden Meinung, ist die wirtschaftliche GND von Wohngebäuden auf 60 bis 100 
Jahre begrenzt. 
 

Restnutzungsdauer (§ 16 Abs. 4 WertV) 
Als Restnutzungsdauer (RND) wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und 
sonstigen) Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch 
wirtschaftlich genutzt werden können. Sie ist demnach auch in der vorrangig substanzorientierten 
Sachwertermittlung entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des 
Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  
 

Alterswertminderung (§ 23 WertV) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird üblicherweise nach dem 
Abschreibungsmodell von Ross auf der Basis der sachverständig geschätzten wirtschaftlichen 
Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils üblichen Gesamtnutzungsdauer (GND) 
vergleichbarer Gebäude ermittelt. 
 

Baumängel und Bauschäden (§ 24 WertV) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i.d.R. bereits von Anfang an anhaften - z.B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung.  
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere 
Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage 
der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansätze oder durch auf Einzelpositionen bezogene Kostenermittlungen erfolgen. 
Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund einer in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte 
Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
 

Außenanlagen (§ 21 Abs. 4 WertV) 
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen 
(insb. Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, 
Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insb. Gartenanlagen). 
 

Marktanpassungsfaktor (§ 7 Abs. 1 Satz 2 WertV) 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis “vorläufiger Sachwert” ist in aller Regel nicht mit 
hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis “vorläufiger Sachwert” 
(= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d.h. an die für vergleichbare Grundstücke 
realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels eines Marktanpassungsfaktors. 
Dieser sog. Marktanpassungsfaktor ist durch Nachbewertungen aus realisierten 
Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechneten vorläufigen Sachwerte 
(= Substanzwerte) abzuleiten. Er ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen 
entsprechenden, nach den Vorschriften der WertV ermittelten “vorläufigen Sachwerte” 
(=Substanzwerte). 
 

Besondere wertbeeinflussende Umstände (§ 25 WertV) 
Unter den besonderen wertbeeinflussenden Umständen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. 
Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, insbesondere Baumängel und Bauschäden, oder 
Abweichungen von der nachhaltig erzielbaren Miete). 
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Das Ertragswertmodell der Wertermittlungsverordnung (§§ 15 - 20 WertV) 
Der Ertragswert setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Erträge  
(Mieteinnahmen) 

- 
Bewirtschaftungskosten 

(vom Eigentümer zu tragende Kosten) 
- 

Ertragsanteil des Bodens 
= 

Gebäudeertragsanteil 
dieser wird kapitalisiert über die 

Restnutzungsdauer 
= 

Gebäudeertragswert 
+ 

Bodenwert 
= 

Ertragswert 

Erläuterungen der verwendeten Begriffe 
Rohertrag (§ 17 WertV) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung nachhaltig 
erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen 
(nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks auszugehen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 18 WertV) 

Die Bewirtschaftungskosten sind vom Eigentümer zu tragende und nicht auf den Mieter umwälzbare 
Aufwendungen, die zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks und der Gebäude laufend 
erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Instandhaltungskosten, die 
Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis.  

Liegenschaftszinssatz (§ 11 WertV) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er bezeichnet das Verhältnis 
zwischen dem Reinertrag des Grundstücks und dessen Kaufpreis. Er wird – vereinfacht - dadurch 
ermittelt, dass man den Reinertrag einer Immobilie durch deren Kaufpreis dividiert. 

Restnutzungsdauer (§ 16 Abs. 4 WertV) 

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt 
werden können. Sie ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen 
Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  

Besondere wertbeeinflussende Umstände (§ 19 WertV) 

Unter den besonderen wertbeeinflussenden Umständen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. 
unüblicher baulicher Zustand oder Abweichungen von der nachhaltig erzielbaren Miete). 

Ertragswert/Rentenbarwert (§ 16 Abs. 3 WertV) 

Dies ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der 
Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden 
Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig 
gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts. 

 


